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gungsvorbereitungen sorgen,
Entscheidungsgrundlagen vorbereiten
und auch beim Vollzug ordnend und
kontrollierend tätig sein. Diese
Aufgaben stellen sich selbstverständlich
nur dann, wenn nicht eindeutig ein
bestimmtes Departement allein
zuständig oder ohne weiteres
federführend ist, was aber im Bereich der
Gesamtverteidigung meist nicht der
Fall sein dürfte.
2. Einem Stab für Gesamtverteidigung,

in folgender Zusammensetzung:

a) dem Direktor der Zentralstelle

für Gesamtverteidigung als
Vorsitzendem, b) je einem Vertreter
der Departemente und der Bundeskanzlei,

c) dem Direktor des Bundesamtes

für Zivilschutz, dem namentlich

für den Territorialdienst
verantwortlichen Unterstabschef Logi¬

stik im Stab dtr Gruppe für
Generalstabsdienste, dem Unterstabschef
Planung im Stab der Gruppe für
Generalstabsdienste, dem Delegierten
für wirtschaftliche Kriegsvorsorge.
Im Stab für Gesamtverteidigung sind
somit die für die Teilbereiche der
Gesamtverteidigung zuständigen
Departemente und Dienststellen der
Eidgenossenschaft institutionell
zusammengefasst. Die Organisationsform

des Stabes erlaubt die Vereinigung

der fachlich zuständigen
Vertreter, ohne sie aus ihrem eigenen
Arbeitsbereich herauszureissen, wobei

alle wesentlichen Teilgebiete der
Gesamtverteidigung auf einfache
Weise zusammenwirken können.
Auch werden mit einem Stabsorgan
die bestehenden Zuständigkeitsordnungen

der Departemente nicht be¬

rührt, und es müssen keine neuen
Verwaltungsorganismen geschaffen
werden, bei denen immer die Gefahr
der Verwischung der
Verantwortungsbereiche besteht.
3. Einem Rat für Gesamtverteidigung,

der als Konsultationsorgan des
Bundesrates aus Persönlichkeiten
bestehen soll, die nicht der
Bundesverwaltung angehören, sondern die
wichtigsten Bereiche des nationalen
Lebens vertreten.

Die Botschaft zum Bundesgesetz
über die Leitungsorganisation und
den Rat für Gesamtverteidigung
wird voraussichtlich im Dezember in
den eidgenössischen Räten angekündigt

und von diesen in der
Frühjahrs- und Sommersession behandelt
werden.

Literaturhinweis
«Allgemeine
ABC-Schutz-Information»
Unter diesem Titel ist Teil A einer
Schriftreihe erschienen. Diese
bezweckt, die Angehörigen der
verschiedenen Hilfsorganisationen, wie
Feuerwehr, Samariter, Zivilschutz
u. a., mit den Gefahren möglicher
Atomschäden in den Grundzügen
vertraut zu machen und sie aus der
Kenntnis der dringendsten Schutz¬

massnahmen heraus in die Lage zu
versetzen, sich selbst und anderen
notwendige Erste Hilfe geben zu
können.
Dabei wird neben «Strahlenunfällen»
im Frieden vor allem dem Einsatz
aller Arten von Atomwaffen Rechnung

getragen. Die knapp gehaltenen
Informationen werden durch 47
eindrückliche Skizzen klar veranschaulicht.

Die auch dem Laien verständliche
Broschüre empfiehlt sich für die
Eigeninformation wie auch zur Ver¬

wendung in der Ausbildung von
Strahlenschutzhelfern.
Als Unterrichtshilfe zu diesem
Leitfaden stehen dem Instruktor die 47
Skizzen als Haftbilder zur Verfügung,

die dem Lernenden als
Gedächtnisstütze dienen.
Allgemeine ABC-Information, Teil A
von H. J. Ritter und A. Schulze mit
47 Abbildungen. Preis DM 2.80.
Haftbildsatz mit 47 grossen Haftbildern

und aufrollbarer Haftfolie. Preis
DM 82.—. Geo-Verlag, Bad Godesberg,

Deutschland.

wmm
: '¦¦¦-;. ;>:

¦

;

^Aimm^m

_—,— ©iiiiiimiin ii
ima <*memmtmmi&!M8gl

mtnmsmi»Mmi

m±

mmuMminn^m

__.-..—

'¦^ymm

Internationale
Fachmesse

Wasser
Luft
Müll
Basel/Schweiz
29. Mai-4. Juni 1969

pro
aqua
69

Auskunft : Tel. 061/32 38 50. Telex 62 685
Messe-Sekretariat, CH - 4000 Basel 21/Schweiz

m

Mobiliar in Holz
und Metall

Altorfer-
Ferienhäuser

Altorfer AG
8636 Wald ZH

¦r
Unsere
Inserate
sind
Berater
und
Wegweiser
für
einen
guten
Zivilschutz

311


	Allgemeine ABC-Schutz-Information [H.J. Ritter et al.]

